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Bekanntmachung 

der Haushaltssatzung 2021 
des Schulverbandes der 

Hauptschule Freyung 
 
 

I. 
 
Auf Grund des Art. 9 des Bayerischen Schulfinan-
zierungsgesetzes – BaySchFG - Art. 35 ff des Ge-
setzes über die kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) i.V.m. Art. 63 ff. der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Bayern (GO) erlässt der Haupt-
schulverband Freyung folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird 
hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungs-
haushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 
814.800 Euro und im Vermögenshaushalt in den 
Einnahmen und Ausgaben mit 147.300 Euro ab. 
 

§ 2 
Kreditaufnahmen werden nicht festgesetzt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-
haushalt werden nicht festgesetzt. 
 

 
 

§ 4 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte 

Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Aus-
gaben im Verwaltungshaushalt wird für das 
Haushaltsjahr 2021 auf 373.300 Euro festge-
setzt und nach der Zahl der Verbandsschüler 
auf die Mitglieder des Schulverbandes umge-
legt. 

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage 
wird die maßgebende Schülerzahl nach dem 
Stand vom 1. Oktober 2020 auf 181 Verbands-
schüler festgesetzt. 

3. Die Verbandsumlage wird je Verbandsschüler 
auf 2.062,43 Euro festgesetzt. 

4. Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzei-
tigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushalts-
plan wird auf 135.800 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 6 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenom-
men. 
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§ 7 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 
2021 in Kraft. 
 
 
 

II. 
 
Die Haushaltssatzung wurde der Rechtsaufsicht, 
Landratsamt Freyung-Grafenau, mit Schreiben 
vom 21.10.2021 zur Genehmigung vorgelegt und 
mit Schreiben vom 29.10.2021 Az.: 21-941/2-8 
schv genehmigt. 
 
 
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung wird hiermit gemäß Art. 24 
Abs. 1 KommZG und Art. 65 Abs. 3 GO amtlich 
bekannt gemacht. 
Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anla-
gen liegen gemäß Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 41 
Abs. 1 KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO im Rathaus der 
Stadt Freyung, Rathausplatz 1, Zimmer Nr. 6.04 
(Kämmerei) bis zur Bekanntmachung des nächst-
folgenden Haushalts während der allgemeinen 
Geschäftsstunden zur Einsicht bereit. 
 
Freyung, 08.11.2021 
Hauptschulverband Freyung 
 
gez. 
Dr. Olaf Heinrich 
Schulverbandsvorsitzender 
 
 

 
 
 
 
 
 

Haushaltssatzung 
des Grundschulverbandes Neuschönau 

Landkreis Freyung-Grafenau 
für das Haushaltsjahr 2021 

 

Auf Grund der Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 
63 ff. der Gemeindeordnung (GO) und Art. 9 Abs. 
1 Satz 2 BaySchFG erlässt der Grundschulverband 
Neuschönau folgende Haushaltssatzung: 
 

§1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird 
hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungs-
haushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 
166.892,00 Euro und im Vermögenshaushalt in 
den Einnahmen und Ausgaben mit 45.000,00 Euro 
ab. 

 
§2 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-
onsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-
haushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
(1)  Betriebskostenumlage: 

Der durch Gebühren und sonstige Einnahmen 
nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Aus-
gaben im Verwaltungshaushalt (Umlagesoll) wird 
auf 120.253,00 Euro festgesetzt und auf die Ver-
bandsmitglieder umgelegt. 
Umlageschlüssel ist die Anzahl der Schüler zum 
01.10. des Vorjahres. 
 
(2)  Investitionsumlage: 

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzei-
tigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushalts-
plan wird auf 25.000,00 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 6 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenom-
men. 
 

§ 7 
Diese Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2021 in 
Kraft. 
 
 
Neuschönau, den 15.11.2021 
Grundschulverband Neuschönau 
 
Schinabeck  
Verbandsvorsitzender 
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Haushaltssatzung 
des Schulverbandes Mauth-Philippsreut 

für das Haushaltsjahr 2021 
 

I. 
 

Auf Grund des Art. 9 des Bayerischen Schulfinan-
zierungsgesetzes (BaySchFG), Art. 40, Abs. 1 des 
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) sowie der Art. 63 ff der Gemeindeord-
nung (GO) erlässt der Schulverband folgende 
Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird 
hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungs-
haushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 
207.400,00 Euro und im Vermögenshaushalt in 
den Einnahmen und Ausgaben mit 77.700,00 Euro 
ab. 
 
 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-
haushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
Schulverbandsumlage: 
 
1. Der durch sonstige Einnahmen und Ausgaben 
nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzie-
rung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird 
für das Haushaltsjahr 2021 auf   154.050,00 Euro 
festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler 
auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt 
(Verwaltungsumlage). 
 
2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage 
wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand 
vom 1. Oktober 2020 auf 83 Verbandsschüler 
festgesetzt. 
 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschü-
ler auf 1.856,02 Euro festgesetzt. 
 
4. Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzei-
tigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushalts-
plan wird auf 200.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 6 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenom-
men. 
 
 

§ 7 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 
2021 in Kraft. 
 
 

II. 
 
Die Haushaltssatzung wird hiermit gem. Art. 9 Abs. 
1 Satz 2 BaySchFG i.V.m. Art. 24 Abs. 1 KommZG 
amtlich bekanntgemacht.  
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird in 
der Gemeindeverwaltung in 94151 Mauth, Giese-
kestr. 2, Zimmer Nr. 4 niedergelegt.  
Gleichzeitig mit der Niederlegung wird die Haus-
haltssatzung samt ihren Anlagen bis zur nächsten 
amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssat-
zung öffentlich zugänglich aufgelegt (Art. 9 Abs. 1 
Satz 2 BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 Satz 1 KommZG, 
Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO i. V. m. § 1 ff. BekV). 
 
 

III. 
 
Das Landratsamt Freyung-Grafenau hat als 
Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 
23.11.2021 Az. 21-941/2-24 schv mitgeteilt, dass 
die Haushaltssatzung keine nach Art. 9 Abs. 1 Satz 
2 BaySchFG, Art. 40  Abs. 1 Satz 1 KommZG i. V. m. 
Art. 67 und 71 GO genehmigungspflichtigen Teile 
enthält. 
 
Mauth, 25.11.2021 
Schulverband Mauth-Philippsreut 
 
Helmut Knaus 
Stellvertretender Vorsitzender 
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